
Benutzungsordnung 

für das Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte 

Vom /6. A"" 20J_:J 

Der Rat der Stadt Bochum hat in seiner Sitzung am 28. September 2023 aufgrund der §§ 8 
Abs. 2, 41 Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der jetzt geltenden 
Fassung (SGV. NRW. 2023) und aufgrund des § 10 des Gesetzes über die Sicherung und 
Nutzung öffentlichen Archivguts im lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein
Westfalen-ArchivG NRW) vom 16. März 2010 (GV.NRW.2010 S. 188) in der Fassung vom 
16. September 2014 (GV.NRW S. 603) folgende Benutzungsordnung beschlossen:

§ 1 Aufgaben des Archivs

(1) Die Stadt Bochum unterhält ein Stadtarchiv sowie ein Stadtmuseum als öffentliche
Einrichtungen mit der Bezeichnung „Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für
Stadtgeschichte", nachfolgend Stadtarchiv genannt.

(2) Das Stadtarchiv erfüllt die. Aufgaben nach dem Archivgesetz Nordrhein-Westfalen
(ArchivG NRW), indem es rechtlich und wissenschaftlich bedeutende Unterlagen
öffentlicher und privater Herkunft übernimmt, erschließt, zugänglich macht und dauerhaft
verwahrt. Es fördert die Erforschung der Stadtgeschichte, betreibt Öffentlichkeitsarbeit
und nimmt bildungspolitische Aufgaben wahr.

(3) Das Stadtarchiv unterhält eine regionalgeschichtliche Präsenzbibliothek.

§ 2 Allgemeine Nutzungsbedingungen

(1) Das Archivgut und die Bestände der Bibliothek stehen der Allgemeinheit im Rahmen
dieser Benutzungsordnung zur Verfügung, soweit gesetzliche Bestimmungen oder
Regelungen der Stadt Bochum dem nicht entgegenstehen.

(2) Für die Nutzung von Archivgut und Findmitteln des Stadtarchivs gelten die
Bestimmungen des ArchivG NRW. Für Archivgut, das von Privatpersonen, Vereinen
oder Körperschaften hinterlegt ist, können abweichende Regelungen gelten.

(3) Die Nutzung von Archivgut und Findmitteln des Stadtarchivs erfolgt auf schriftlichen
Antrag. Dazu sind die Formulare des Stadtarchivs vollständig auszufüllen. Das
Stadtarchiv kann die Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises verlangen. Änderungen
der persönlichen Daten sind dem Archiv anzuzeigen. Über den Nutzungsantrag
entscheidet das Stadtarchiv, das die Genehmigung an Bedingungen knüpfen oder mit
Auflagen versehen kann.

(4) Die Nutzungsgenehmigung kann außer aus den im ArchivG NRW genannten Gründen
eingeschränkt oder versagt werden, wenn

a. die antragstellende Person bei früherer Nutzung von Archivgut gegen die
Benutzungs- oder Lesesaalordnung des Stadtarchivs verstoßen oder festgelegte
Nutzungsbedingungen oder -auflagen nicht eingehalten hat,

b. der Ordnungszustand des Archivguts oder Vereinbarungen mit Eigentümern von
Archivgut dies erfordern,

c. Archivgut aus dienstlichen Gründen oder wegen gleichzeitiger Nutzung nicht
verfügbar ist,

d. die personellen oder sachlichen Kapazitäten des Stadtarchivs eine Nutzung nicht
zulassen oder
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